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Satzungsänderungsantrag 

Datum 20.05.2021 

Antragsteller 

Mitgliedsnummer 

Kontakt 

Gegenstand / 
Thema 

§ 12 Bundesvorstand und erweiterter Bundesvorstand

abstimmungsfähiger 
Wortlaut  

Begründung 
Es gibt keinen Grund für diese Zusatzklausel. Und es behindert 
die Ausbildung einer nachhaltigen Konsensierungskultur. 

Satzungsvergleich 

ALT NEU 

(4) Die Vorstände des Bundesvorstands
legen untereinander Zuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten einvernehmlich
fest. Der Letztentscheid liegt bei den
Vorsitzenden.

(4) Die Vorstände des Bundesvorstands
legen untereinander Zuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten einvernehmlich
fest.

Hinweise: 
- Möglichst nur ein Paragraph pro Antrag
- kurze prägnante Begründung?
- Satzungsänderung hervorgehoben?


